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Feuerwehr:  Jährliche Zuschüsse 
 
 
 
 
Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.1993* 
 
 
 
 
1. Die jährliche Bezuschussung der Feuerwehr wird aus den Vereinsförderrichtlinien 

herausgenommen und durch Einzelbeschluss geregelt. 
 
2. Die Feuerwehr erhält folgende jährliche Zuschüsse: 
 
 2.1 Spielmannszug der Feuerwehr 

Sockelbetrag in Höhe von    €      770,00 
Jugendförderung                       €      260,00 

 
2.2  Feuerwehr-Kameradschaftskasse        €   1.030,00 

 
2.3  Feuerwehr-Jugendabteilung             €      110,00 

 
 
 
 
*Änderungen:   
Geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.06.2001 mit Wirkung zum 01.01.2002 
 
Geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2003 mit Wirkung zum 01.01.2004 
- Die Bezuschussung wird um 10 % reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


